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Onlinemeldungen 
Der Datenaustausch zwischen Standesämtern und 
Statistik mit Hilfe des herstellerunabhängigen Daten-
austauschformats XPersonenstand erfolgt in der Regel 
direkt aus den im jeweiligen Standesamt genutzten IT-
Fachverfahren heraus. 
Unsere Behördennummer: 090030010000 
 
Papiermeldungen 
Alle noch notwendigen Meldungen in Papierform (z.B. im 
Fachverfahren noch nicht implementierte Korrektur-
meldungen, Zählkarten für Auslandsfälle usw.) senden 
Sie bitte  

 per Mail an nbb@statistik.bayern.de 

 per Fax an 089 2119-13160 

 per Post an nebenstehende Adresse: 

Bay. Landesamt für Statistik 
Sg 41 – Arbeitsgruppe NBB 
Nürnberger Str. 95 
 

90762 Fürth 
 

Weitere Informationen zur Erhebung sowie dafür 
notwendige Unterlagen finden Sie unter der Rubrik 
„Standesämter“ auf: 
www.statistik.bayern.de/erhebungen. 
 
Ergebnisse 
Ausgewählte Ergebnisse zu den auf Standesamts-
meldungen basierenden Statistiken finden Sie auf 
www.statistik.bayern.de/statistik/bevoelkerungsbewegung 
und in unserer GENESIS-Datenbank  auf 
www.statistikdaten.bayern.de. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen in den Standesämtern, 

 
der von uns bereitgestellte Laufzettel ist den verschlossenen Todesbescheinigungen, die Sie monatlich 
an die Gesundheitsämter versenden, beizufügen. Das Gesundheitsamt überprüft die 
Todesbescheinigungen und sendet diese zusammen mit dem Laufzettel am 15. des Folgemonats als 
Papiermeldungen weiter an unsere Kollegen von der Todesursachenstatistik. Diese kümmern sich 
daraufhin um die elektronische Signierung und ergänzen mit den gewonnenen Daten, die von uns 
erstellte Sterbefall- zur Todesursachenstatistik.  

 

Aufgrund dieses doppelten Berichts- und Verarbeitungsweges bitten wir Sie dringend darum, den 

Namen Ihres Standesamts und die jeweilige Registernummer auf den Totenscheinen einzutragen, 

bevor Sie sie an das Gesundheitsamt weiterleiten. Sonst können wir die Daten zu den Todesursachen 

nicht mit Ihren XPersonenstand-Mitteilungen über den Sterbefall zusammenführen und unseren 

gesetzlichen Auftrag nicht ordnungsgemäß erfüllen. 

 

Sollte Sie keinen Sterbefall in einem Berichtsmonat zu übermitteln haben, senden Sie dennoch den 

Laufzettel an das zuständige Gesundheitsamt. Vermerken Sie hierbei auf dem Laufzettel die 

Fehlanzeige.  

 

Unabhängig davon ob Sie dem Gesundheitsamt tatsächlich Todesbescheinigungen übersenden oder 

eine Fehlanzeige weitermelden, bitten wir Sie darum die Unterlagen bis spätestens zum 10. des 

Folgemonats an das für Sie zuständige Gesundheitsamt zu senden. 

 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, stehen wir Ihnen unter der Mailadresse 

nbb@statistik.bayern.de gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen aus Fürth 

Ihr NBB-Team 

 
 

Laufzettel für die Todesbescheinigungen 
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